Hamburg, den 12.11.2007

Lärmschutzwände am Mühlenteichquartier

Liebe Mitstreiter für aktiven Lärmschutz,

Am Dienstag den 06.11.2007 haben wir im WET die konkretisierte Kostenschätzung der DB auf der Basis der Vorentwurfsplanung für unseren Abschnitt vorgestellt.

Sofern die DB nicht auf bestimmte Kostenansätze verzichtet oder weitere Finanzierungs-mittel seitens der FHH zur Verfügung gestellt werden, müssen wir davon ausgehen, dass eine erhebliche Lücke besteht. Aktuell stellt sich die Situation bei der geplanten Aufstockung auf 2,5 m Höhe bzw. Neubau von Lärmschutzwänden in einer Höhe von 2,5 m wie folgt dar:

· Kosten für die Wanderhöhung 
km 6,650 – 6,850


123,4 T€

· Kosten für den Neubau re.
km 6,850 – 7,000 („Bogenbrücke“)

471,8 T€

· Zwischensumme







595,2 T€
· Kosten für den Neubau re.
km 7,000 – 7,020 („Stahlbrücke“)

112,2 T€

· Gesamt








707,4 T€
Der laufende m Lärmschutzwand auf der Bogenbrücke kostet ca. 3.145 €, auf der Stahlbrücke am Salomon Heine-Weg ca. 5.610 €.

Bislang gespendet sind ca.


175 T€  (davon 10 T€ durch den WET)

Diesen Betrag verdoppelt die FHH

175 T€

Der Bezirk Nord leistet einen Beitrag von 
  75 T€

Aktuelle Finanzierungsmittel:


425 T€

Bei diesen Zahlen wird deutlich, dass der ursprünglich angedachte Lärmschutz an der Nordseite bzw. links der Trasse nicht umgesetzt werden kann, ebenfalls müssen wir wohl auch darauf verzichten, auf der Stahlbrücke am Salomon-Heine-Weg Lärmschutzwände zu errichten. Dieser Verzicht macht u.E. auch Sinn, weil möglicherweise das Dröhnen der Brücke mehr Lärm erzeugt als die Überfahrt der Züge.

Die Finanzierungslücke beläuft sich also auf ca. 170 T€ bzw. bei der 1:1 Finanzierung durch die FHH auf ca. 85 T€.

Ohne Lärmschutzwände droht die massive Verlärmung über 24 Stunden, da ab 2008 sukzessive die Frequenz der Züge erhöht wird und dann etwa alle 15 min. ein Güterzug von 650 m Länge mit bis zu 80km/h (jetzt 30 km/h) entlang donnert. Dass damit eine massive Beeinträchtigung der Lebensqualität und auch eine erhebliche Wertminderung des Grundeigentums verbunden wäre, dürfte allen Betroffenen bekannt sein.

Um dieses zu verhindern und auch den Kindern und Enkeln eine positive Perspektive zu bieten, möchten wir Sie bitten, einen weiteren finanziellen Beitrag zu leisten. Auch kleinere Beträge helfen, da die FHH den Beitrag verdoppelt.

Hierzu wäre zunächst eine Zusage gem. beigefügter Zuwendungserklärung ausreichend, um einen Überblick über das Finanzierungsvolumen zu erhalten. Eine Einzahlung auf das Anderkonto ist erst erforderlich, wenn im Rahmen der vertraglichen Bindung der Finanzierungsnachweis erbracht werden muß. Bislang verlangt die DB diesen Nachweis bis zum 31.12.2007, die FHH verhandelt derzeit mit der DB über eine Aufsplittung in Planungs-und Realisierungskosten.

Die nächste Versammlung der Initiative für „Lärmschutz am Mühlenteich“ findet am 06.12.2007 im WET-Vereinshaus statt; dann soll eine grundsätzliche Entscheidung über den Umfang der Lärmschutzmaßnahmen getroffen werden. Um am 06.12.07 eine Übersicht über den Finanzierungsrahmen besitzen, möchten wir die Lärmschutzfreunde, die grundätzlich bereit sind, weitere Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen, bitten, die Zuwendungserklärungen bis  zum 05.12.07 an RA Günther zu senden.

In der Hoffnung auf eine weitere Zahlungsbereitschaft verbleiben wir

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ingrid Schittko-Schlichting,
T:.48 85 43

Günther Dillenburg, 


T.: 422 42 46
Ulrich Feist



T.: 48 21 26
Anlage: Zuwendungserklärung an RA Günther

